
Beschluss  

 

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinien über die 
ärztliche Betreuung während der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung 
(Mutterschafts-Richtlinien): 

Anpassungen in Folge des Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG) 

Vom 18. Juli 2013 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. Juli 2013 beschlossen, die 
Richtlinien über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der 
Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) in der Fassung vom 10. Dezember 1985 (BAnz. Nr. 
60a vom 27. März 1986), zuletzt geändert am 21. März 2013 (BAnz AT 29.05.2013 B5), wie 
folgt zu ändern: 

 

I. Die Bezeichnung „Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung 
(„Mutterschafts-Richtlinien“)“ wird durch die Bezeichnung „Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und 
nach der Entbindung („Mutterschafts-Richtlinien“)“ ersetzt. 

 

II. Der Einleitungssatz (Präambel) wird wie folgt neu gefasst: „Die vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) in Verbindung mit § 24 und § 24 e SGB V bzw. § 8 Absatz 1 
des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) beschlossenen 
Richtlinien dienen der Sicherung einer nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter 
Berücksichtigung des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse 
ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen ärztlichen Betreuung der 
Versicherten während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (§§ 2 Absatz 1, 12 
Absatz 1, 28 Absatz 1, 70 Absatz 1 und 73 Absatz 2 SGB V).“ 

 

III. In der Gliederungseinheit „Allgemeines“ wird in Nummer 7, Satz 1 die Angabe „§§ 196 
RVO und 23 KVLG“ durch die Angabe „§ 24d SGB V“ ersetzt. 

 

IV. Der Abschnitt „I. Inkrafttreten“ wird gestrichen. 
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V. Die Änderung der Richtlinien tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 18. Juli 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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